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2132-1- 20-1 

Bekanntmachung 
des Abkommens über das Deutsche Institut 

·für Bautechnik (DIBt-Abkommen) 

Vom 22. Dezember 1992 

Der Landtag des Freistaates Bayern hat mit Be
schluß vom 17. Dezember 1992 dem Abkommen 
über das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt
Abkommen) zugestimmt. Das Abkommen wird 
nachstehend bekanntgemacht. 

München, den 22 . Dezember 1992 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Dr. h.c. Max Streibl 
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Abkommen 
über das Deutsche Institut 

für Bautechnik (DIBt-Abkommen) 

Die Bundesrepublik Deutschland 
- nachstehend "Bund" genannt-
und 
das Land Baden-Württemberg 
der Freistaat Bayern 
das Land Berlin 
das Land Brandenburg 
die Freie Hansestadt Bremen 
die Freie und Hansestadt Hamburg 
das Land Hessen 
das Land Mecklenburg-Vorpommern 
das Land Niedersachsen 
das Land Nordrhein-Westfalen 
das Land Rheinland-Pfalz 
das Saarland 
der Freistaat Sachsen 
das Land Sachsen-Anhalt 
das Land Schleswig-Holstein 
das Land Thüringen 
- nachstehend "Länder" genannt-

schließen, vorbehaltlich der Zustimmung ihrer ge
setzgebenden Körperschaften, soweit dies durch 
die Verfassung vorgeschrieben ist, nachstehendes 
Abkommen über das Deutsche Institut für Bau
t echnik. 

Artikel 1 

Allgemeines 

(1) Das Land Berlin führt das Institut für Bau
technik unter der Bezeichnung Deutsches Institut 
für Bautechnik - DIBt - (nachstehend Institut ge
nannt) als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen 
Rechts mit Sitz in Berlin fort . 

(2) Das Institut dient der einheitlichen Erfül
lung bautechnischer Aufgaben auf dem Gebiet.des 
öffentlichen Rechts. 

(3) Die Beteiligten werden bei der Durchfüh
rung der in diesem Abkommen genannten Aufga
ben nach der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 
21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über Bauprodukte (ABI. EG Nr. L 40 S . 12) - Bau
propduktenrichtlinie - eng und vertrauensvoll zu
sammenarbeiten. Sie verfolgen dabei das Ziel, den 
in der Bundesrepublik Deutschland aufgrund 
öffentlich-rechtlicher Vorschriften und im öffentli
chen Auftragswesen erreichten Stand technischer 
Anforderungen zu erhalten und zu verbessern. Die 
Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, soweit dem In
stitut vergleichbare, auf Bauprodukte bezogene 
Aufgaben übertragen werden, die nach anderen 
Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften zu 
erfüllen sind. 

(4) Das Institut hat das Recht der Selbstverwal
tung im Rahmen der nachfolgenden Bestimmungen. 

(5) Das Institut hat das Recht, Beamtenverhält
nisse zu begründen. Die Beamtinnen/Beamten des 
Instituts sind mittelbare Landesbeamtinnen/Lan
desbeamte. Die Arbeitsverhältnisse der Arbeiterin
nen/ Arbeiter und Angestellten des Instituts sind 
nach den für die Arbeiterinnen/Arbeiter und Ange
stellten des Landes Berlin geltenden Bestimmun
gen zu regeln. 

Artikel 2 

Aufgaben 

(1) Das Institut hat die Aufgabe 
1. europäische technische Zulassungen zu erteilen 

und nach Gegenstand und wesentlichem Inhalt 
zu veröffentlichen, 

2. allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen zu er
teilen und Verzeichnisse der erteilten Zulassun
gen zu führen und zu veröffentlichen, 

3. Bekanntmachungen zur Einführung Techni
scher Baubestimmungen vorzubereiten, 

4. bautechnische Untersuchungen, einschließlich 
Bauforschungsaufträge, anzuregen, zu verge
ben, zu begutachten und zu betreuen sowie Bau
forschungsberichte auszuwerten, 

5. auf Antrag eines oder mehrerer Beteiligter im 
Einzelfall Gutachten, z. B. zur Verwendung von 
Bauprodukten, zu erstatten, 

6. Verzeichnisse der Prüf-, Überwachungs- und 
Zertifizierungsstellen getrennt nach Bauproduk
tengesetz und Landesbauordnungen zu führen. 
(2) Das Institut hat ferner die Aufgabe, die Bau-

regellisten A und B sowie die Liste über Baupro
dukte, für die nach Bauordnungsrecht kein Ver
wendbarkeitsnachweis erforderlich ist, aufzustel
len und bekanntzumachen. Die Bekanntmachung 
der Listen bedarf des Einvernehmens der obersten 
Bauaufsichtsbehörden der Länder. 

(3) Das Institut hat außerdem die Aufgabe, 
1. die Anerkennung von Prüf-, Überwachungs

und Zertifizierungsstellen nach dem Baupro
duktengesetz , 

2. die Anerkennung von Prüf-, Überwachungs
und Zertifizierungsstellen sowie die entspre
chende Anerkennung von Behörden nach den 
Landesbauordnungen und 

3. Entscheidungen über Anträge auf Typengeneh
migungen vorzubereiten, soweit das Institut 
nicht nach Absatz 5 zuständig ist. 
(4) Das Institut kann 

1. vorbehaltlich einer anderen Entscheidung des 
Verwaltungsrates an der Ausarbeitung techni
scher Richtlinien und technischer Regeln im 
nationalen, europäischen und internationalen 
Bereich und 
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2. mit Zustimmung des Verwaltungsrates in Gre
mien bei der Kommission der Europäischen Ge
meinschaften sowie in sonstigen europäischen 
und internationalen Gremien mitarbeiten. 

(5) Die einzelnen Länder können dem Institut 
zusätzlich die Zuständigkeit übertragen für 

. 1. die Anerkennung von Prüf-, Überwachungs
und Zertifizierungsstell~n nach dem Baupro
duktengesetz und deren Uberwachung, 

2. die Anerkennung von Prüf-, Überwachungs
und Zertifizierungsstellen sowie die entspre
chende Anerkennung von Behörden nach den 
Landesbauordnungen und deren Überwachung, 

3. die Erteilung von Typengenehmigungen und 

4. den Erlaß von Verwaltungsakten, die auf Bau
produkte bezogen sind, nach Rechtsvorschrif
ten, die der Umsetzung weiterer Richtlinien der 
Europäischen Gemeinschaften dienen. 

Protokollnotiz zu Artikel 2 Abs. 1 Nr. 1 

Das Institut wird bei der Erteilung europäischer techni
scher Zulassungen vom Bund allgemein bezeichnete Stel
len bitten, den Entwurf von Zulassungen vorzubereiten, 
soweit durch solche Zulassungen wesentliche Belange des 
Bundes bei der Erfüllung von Aufgaben berührt werden, 
die in bundeseigener Verwaltung oder im Auftrag des 
Bundes wahrgenommen werden. Näheres wird in der 
Dienstanweisung geregelt. 

Artikel 3 

Aufgaben im Auftrag des Bundes 

(1) Das Institut wirkt nach § 7 Abs. 2 des Baupro
duktengesetzes im Auftrag des Bundes in dem Gre- 
mium mit, in dem nach der Bauproduktenrichtlinie 
die von den Mitgliedstaaten der Europäischen Ge
meinschaften bestimmten Zulassungsstellen zu
sammengeschlossen sind. 

(2) Im Rahmen der Mitwirkung im Gremium der 
Zulassungsstellen hat das Institut insbesondere die 
Aufgabe, 

1. an der Erarbeitung von Leitlinien für die euro
päische technische Zulassung und an den Stel
lungnahmen der Zulassungsstellen nach Artikel 9 
Abs.2 der Bauproduktenrichtlinie mitzuwirken 
und 

2. Übersetzungen von europäischen technischen 
Zulassungen, die durch andere Zulassungsstel
len nach der Bauproduktenrichtlinie erteilt wur
den, anzufertigen .. oder die technische Richtig
keit vorgelegter Ubersetzungen zu bestätigen, 
diese Zulassungen zu bewerten und dem Bun
desministerium für Raumordnung, Bauwesen 
und Städtebau nach Gegenstand, wesentlichem 
Inhalt und Fundstelle mitzuteilen (§ 7 Abs. 3 des 
Bauproduktengesetzes) sowie Verzeichnisse der 
erteilten europäischen technischen Zulassungen 
zuführen. 

(3) Im Rahmen der Erledigung der Aufgaben 
nach Absatz 1 und 2 unterliegt das Institut dem 
Weisungsrecht des Bundes; das Weisungsrecht 
wird vom Bundesministerium für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau ausgeübt. Das Institut 
unterrichtet das Bundesministerium laufend über 
Vorgänge nach Absatz 1. 

Artikel 4 

Vertretung des Instituts 
im Gremium der Zulassungsstellen 

(1) Das Institut wird in dem Gremium der Zulas
sungsstellen im Sinne von Artikel 3 Abs. 1 durch die 
Präsidentin/den Präsidenten vertreten . 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 kann das Institut 
auch durch ein Mitglied des Verwaltungsrates ver
treten werden, das der Bund allgemein oder im Ein
zelfall benennt, wenn 

1. es sich um Angelegenheiten handelt, die von 
integrations- und außenpolitischer Bedeutung 
sind oder die die Belange des Bundes erheblich 
berühren, und 

2. der Bund dies unter Bezeichnung der Angelegen
heiten verlangt. 

In diesem Fall kann das Mitglied des Verwal
tungsrates in dem Gremium die Sprecherfunktion 
ausüben. 

(3) Die Präsidentin/der Präsident und das Mit
glied des Verwaltungsrates können sich vertreten 
lassen. 

(4) Hinsichtlich der Verhandlung und der Ab
stimmung über Leitlinien für die europäische tech
nische Zulassung nach Artikel 11 der Bauproduk
tenrichtlinie sowie über die einvernehmliche Stel
lungnahme zu einer europäischen technischen Zu
lassung nach Artikel 9 Abs. 2 der Bauprodukten
richtlinie wird der Bund bei der Ausübung seines 
Weisungsrechts einer mehrheitlich abgegebenen 
Stellungnahme der Länder entsprechen, soweit 
landesrechtlich geregelte materielle Anforderun
gen oder Anforderungen aus Aufgabenbereichen, 
die in landeseigener Verwaltung wahrgenommen 
werden, in der Leitlinie oder der einvernehmlichen 
Stellungnahme zu berücksichtigen sind, es sei 
denn, ein Abweichen von der Stellungnahme der 
Länder ist aus außen- und integrationspolitischen 
Gründen erforderlich; sind in der Leitlinie oder in 
der einvernehmlichen Stellungnahme sowohl An
forderungen des Bundes als auch der Länder zu be
rücksichtigen, werden sich Bund und Länder um 
eine einvernehmliche Haltung bemühen. Kommt 
eine solche nicht zustande, entscheidet der Bund, er 
hat dabei die Belange der Länder zu berücksichti
gen. 

Artikel 5 

Rechts- und Fachaufsicht 

(1) Die Senatsverwaltung für Bau- und Woh
nungswesen des Landes Berlin führt die Rechtsauf
sicht über das Institut. 

(2) Bei der Erfüllung der Aufgaben nach Arti
kel2 Abs. 1, 2, 4 und 5 unterliegt das Institut der 
Fachaufsicht durch die Senatsverwaltung für Bau
und Wohnungswesen. 

(3) Jede oberste Bauaufsichtsbehörde eines Lan
des kann die Senatsverwaltung für Bau- und Woh
nungswesen um fachaufsichtliche Maßnahmen 
nach Absatz 2 bitten. Die Senatsverw<;lltung für 
Bau- und Wohnungswesen wird der Bitte späte
stens nach Ablauf von vier Wochen nachkommen, 
es sei denn, daß innerhalb dieser Zeit die Mehrheit 
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der obersten Bauaufsichtsbehörden der Länder 
der Durchführung fachaufsichtlicher Maßnahmen 
widerspricht: 

(4) Der Bund kann die Senatsverwaltung für 
Bau- und Wohnungswesen um fachaufsichtliche 
Maßnahmen nach Absatz 2 hinsichtlich einer dem 
Vollzug des Bauproduktengesetzes dienenden Ent
scheidung des Instituts im Einzelfall bitten, die 

1. aus außen- und integrationspolitischen Grün
den erforderlich ist oder 

2. die Erfüllung einer Aufgabe erschweren würde, 
die in bundeseigener Verwaltung oder im Auf
trag des Bundes wahrgenommen wird. 

Die Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungs
wesen wird der Bitte spätestens nach Ablauf von 
vier Wochen nachkommen, es sei denn, daß inner
halb dieser Frist mindestens zwei Drittel aller Län
der der Durchführung fachaufsichtlicher Maßnah
men widersprechen. In Fällen des Satzes 1 Nr.1 
dürfen die Länder jedoch nur widersprechen, wenn 
die dort genannten Voraussetzungen nicht vorlie
gen; in den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 dürfen sie dies 
nur, wenn wesentliche Belange der Länder berührt 
sind. 

(5) In Angelegenheiten nach Absatz 2 ist für Wi
derspruchsbescheide, abweichend von § 30 Abs.2 
Buchst. a des Gesetzes über die Zuständigkeit in 
der allgemeinen Berliner Verwaltung (Allgemeines 
Zuständigkeitsgesetz) vom 2. Oktober 1958 (GVBl. 
S.947), zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. Juli 
1989 (GVBl. S. 1289), die Präsidentin/der Präsident 
zuständig. 

Protokollnotiz zu Artikel 5 Abs. 4 Satz 2 

In Fällen besonderer Eilbedürftigkeit hat der Bund das 
Recht, um eine angemessene Verkürzung der in Artikel 5 
Abs.4 Satz 2 genannten Frist zu bitten. Die Länder wer
den einer solchen Bitte möglichst entsprechen. 

Artikel 6 

Organe 

Organe des Instituts sind 

1. der Verwaltungsrat, 

2. die Präsidentin/der Präsident. 

Artikel 7 

Verwaltungsrat 

(1) Der Verwaltungsrat entscheidet in allen 
grundsätzlichen Angelegenheiten. Er bestimmt die 
Richtlinien der Tätigkeit des Instituts und über
wacht die Präsidentin/den Präsidenten. 

(2) Der Verwaltungsrat ist insbesondere zustän
dig für folgende Angelegenheiten: 

1. Erlaß von Satzungen, 

2. Berufung der Präsidentin/des Präsidenten und 
deren/dessen Stellvertreterin/Stellvertreters, 

3. Feststellung und Änderung des Haushaltspla
nes einschließlich des Stellenplanes und allge
meine Anweisungen für die Ausführung des 
Haushaltsplanes, 

4. Grunderwerb und Baumaßnahmen, 

5. Verpflichtungsgeschäfte im Werte von mehr als 
100000 DM, 

6. Bildung der Ausschüsse für Grundsatzfragen 
und deren Zusammensetzung nach Ressortbe
reichen, 

7. Zustimmungen nach Artikel 2 Abs. 4 Nr. 2, Ar
tikel 9 Abs. 1 Satz 6, 

8. Beanstandung, Änderung und Aufhebung von 
Beschlüssen der Ausschüsse für Grundsatzfra
gen nach Artikel 9 Abs. 3, 

9. Bildung und Besetzung der Sachverständigen
ausschüsse, 

10. Erlaß der Dienstanweisung. 

Satzungen bedürfen der Genehmigung der Senats
verwaltung für Bau- und Wohnungswesen des Lan
des Berlin. 

(3) Der Verwaltungsrat ist oberste Dienstbe
hörde für die Beamtinnen/Beamten des Instituts. 
Soweit die Vorschriften des Landesbeamtengeset
zes dies zulassen, kann er Befugnisse in Einzelper
sonalangelegenheiten auf die Präsidentin/den Prä
sidenten übertragen. Der Verwaltungsrat ernennt 
die Beamtinnen/Beamten, soweit er die Ausübung 
dieser Befugnis nicht der Präsidentin/dem Präsi
denten überträgt. Er ist außerdem Dienstbehörde 
der Präsidentin/des Präsidenten. 

(4) Der Verwaltungsrat besteht aus je einer Ver
treterin/einem Vertreter der Länder, die/der je
weils von dem für die Bauaufsicht zuständigen Mi
nisterium bestellt wird, einer weiteren Vertreterin/ 
einem weiteren Vertreter des Landes Berlin, die/ 
der von der Senatsverwaltung für Finanzen bestellt 
wird, und sieben Vertreterinnen/Vertretern des 
Bundes, die jeweils von den Bundesministerien für 
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, der Fi
nanzen, für Wirtschaft, für Arbeit und Sozialord
nung, für Verkehr, für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit und für Post und Telekommuni
kation bestellt werden; für jedes Mitglied des Ver
waltungsrates ist eine Stellvertreterin/ein Stellver
treter zu bestellen. 

(5) Jedes Mitglied des Verwaltungs rates hat eine 
Stimme. Der Verwaltungsrat ist beschlußfähig, 
wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwe
send ist. Er faßt seine Beschlüsse mit einfacher 
Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder, 
soweit in diesem Abkommen nichts anderes vorge
sehen ist. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als 
abgelehnt. Beschlüsse zur Etfüllung der in Arti
kel 2 Abs. 1 Nr. 1, Abs.4 Nr.2 und Abs. 5 Nr. 1 ge
nannten Aufgaben bedürfen einer Mehrheit von 
mindestens drei Vierteln der Stimmen. Unter den 
vom Bund bestellten Mitgliedern ist eine Übertra
gung von Stimmen zulässig; einem Mitglied kön
nen jedoch jeweils höchstens die Stimmen für drei 
andere Mitglieder übertragen werden. 

(6) Eine schriftliche Beschlußfas~ung ist mög
lich, wenn nicht mehr als drei Mitglieder wider
sprechen; Absatz 5 gilt entsprechend. 
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(7) Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte 
für die Dauer von zwei Jahren eine Vorsitzende/ 
einen Vorsitzenden und deren/dessen Stellvertrete
rin/Stellvertreter. Er gibt sich eine Geschäftsord
nung. 

(8) Der Verwaltungsrat tritt mindestens zweimal 
jährlich zu einer ordentlichen Sitzung zusammen. 
Auf Antrag von mindestens drei Mitgliedern muß 
er zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen
treten. Die Vorsitzende/der Vorsitzende beruft die 
Sitzung ein und leitet sie. Sie/er stellt die Tagesord
nungauf. 

Artikel 8 

Präsidentin/Präsident 

(1) Das Institut wird von der Präsidentin/dem 
Präsidenten geleitet. Die Präsidentin/der Präsi
dent vollzieht die Beschlüsse des Verwaltungsrates. 
Sie/er regelt im Rahmen der Richtlinien des Ver
waltungsrates die Geschäftsverteilung und ist ver
antwortlich für den ordnungsmäßigen Geschäfts
ablauf. Die Präsidentin/der Präsident ist Dienstbe
hörde der übrigen Beamtinnen/Beamten des Insti
tuts . Sie/er führt die laufenden Geschäfte des Insti
tuts und vertritt das Institut gerichtlich und außer
gerichtlich. 

(2) Die Präsidentin/der Präsident und deren/ 
dessen Stellvertreterin/Stellvertreter werden vom 
Verwaltungsrat mit einer Mehrheit von drei Vier
teln der Stimmen berufen. Die Präsidentin/der 
Präsident wird zur Beamtin/zum Beamten auf Zeit 
für eine Amtszeit von 12 Jahren ernannt. Die Er
nennung bedarf der Zustimmung der Senatsver
waltung für Bau- und Wohnungswesen des Landes 
Berlin. Spätestens drei Monate vor Ablauf der 
Amtszeit der Präsidentin/des Präsidenten muß 
über die weitere Besetzung der Stelle entschieden 
sein. 

(3) Die Präsidentin/der Präsident muß die für 
die Lei tung des Insti tu ts erforderliche Eignung und 
besondere Befähigung auf dem Gebiet der Bau
technik besitzen. Deren/dessen Stellvertreterin/ 
Stellvertreter oder die Leiterin/der Leiter der Ab
teilung "Allgemeine Verwaltung" muß die Befähi
gung zum Richteramt haben. 

(4) Die Präsidentin/der Präsident nimmt, soweit 
nicht ein Widerstreit der Interessen vorliegt, an den 
Sitzungen des Verwaltungsrates mit beratender 
Stimme teil. Sie/er hat den Verwaltungsrat von 
allen wichtigen Angelegenheiten zu unterrichten. 
Sie/er ist verpflichtet, dem Verwaltungsrat über 
alle Angelegenheiten des Instituts jederzeit Aus
kunft zu erteilen. 

(5) Näheres über Stellung und Aufgaben der 
Präsidentin/des Präsidenten und deren/dessen 
Stellvertreterin/Stellvertreters regelt der Verwal
tungsrat. 

Protokollnotiz zu Artikel 8 Abs. 3 Satz 2 

Bestehende Dienstverhältnisse bleiben von dieser Be
stimmung unberührt. 

Artikel 9 

Ausschüsse für Grunds9-tzfragen 

(1) Beim Institut werden Ausschüsse für Grund
satzfragen gebildet. Jeder Ausschuß besteht aus je 
einer Vertreterin/einem Vertreter der Länder und 
bis zu zehn vom Bund benannten Vertreterinnen/ 
Vertretern. Die fachlich betroffenen Ressorts sind 
angemessen zu beteiligen. Die Vertreterinnen/Ver- . 
treter der Länder bedürfen der Bestätigung durch 
die jeweilige Fachministerkonferenz. Die Obfrau/ 
der Obmann kann weitere Personen als Gäste hin
zuziehen. Die Hinzuziehung ständiger Gäste be
darf der Zustimmung des Verwaltungsrates. Ob
frau/Obmann ist die Präsidentin/der Präsident 
oder ein(e) von ihr/ihm bestimmte(r) Angehörige(r) 
des Instituts. 

(2) Die Ausschüsse für Grundsatzfragen haben 
die Aufgabe, das Institut in technischen und recht
lichen Grundsatzfragen zu beraten. Sie beraten 
auch über die Aufstellung der Listen nach Artikel 2 
Abs.2. 

(3) Den Ausschüssen für Grundsatzfragen ob
liegt die Beschlußfassung über Empfehlungen zu 
Entwürfen von Leitlinien für europäische techni
sche Zulassungen. Die Präsidentin/der Präsident 
unterrichtet den Bund über diese Beschlüsse. Siel 
er darf von ihnen nur mit Zustimmung des Verwal
tungsrates abweichen. Der Verwaltungsrat kann 
die Beschlüsse beanstanden, ändern und aufheben. 
Artikel 3 Abs. 3 Satz 1 und Artikel 4 Abs. 4 bleiben 
unberührt. 

(4) Die Ausschüsse für Grundsatzfragen fassen 
ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwe
senden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gilt der 
Beschluß als abgelehnt. 

Artikel 10 

Sachverständigenausschüsse 

(1) Beim Institut werden zu dessen technischer 
Beratung Sachverständigenausschüsse gebildet. 
Den Sachverständigenausschüssen gehören Sach
verständige aus den Behörden der Länder und des 
Bundes sowie aus den Bereichen der Wissenschaft 
und Wirtschaft an. Die Vertreterinnen/Vertreter 
des Bundes werden vom Bund benannt. Das Nähere 
regelt die Satzung. 

(2) Die Präsidentin/der Präsident beteiligt in 
der Regel den zuständigen Sachverständigenaus
schuß bei der Erteilung von europäischen techni
schen Zulassungen. Das gleiche gilt in den Fällen 
der einvernehmlichen Stellungnahme der Zulas
sungsstellen nach Artikel 9 Abs. 2 der Bauproduk
tenrichtlinie. 

Protokollnotiz zu Artikel 10 Abs. 2 

(1) Von einer Beteiligung soll nur in eng begrenzten 
Fällen abgesehen werden. Dies kann z. B. angezeigt sein, 
wenn es sich um den Antrag eines Herstellers auf Ertei
lung einer europäischen technischen Zulassung handelt, 
die bereits früher einem anderen Hersteller mit wesent
lich gleichem Inhalt erteilt wurde. 



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 1/1993 7 

(2) Bei Bauprodukten, die dem § 24 der Gewerbeord
nung, dem Gerätesicherheitsgesetz sowie der Gefahr
stoffverordnung oder sonstigen Vorschriften des techni
schen Arbeitsschutzes zuzuordnen sind, ist vor Erteilung 
einer europäischen technischen Zulassung die Zentral
stelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS) zu beteili
gen, wenn dies ein Mitglied eines Sachverständigenaus
schusses verlangt. 

Artikel 11 

Finanzierung 

(1) Das Institut erhebt nach Maßgabe seiner Sat
zung Gebühren, Auslagenersatz und Leistungsent
gelte. 

(2) Der Bund erstattet dem Institut die ander
weitig nicht gedeckten Kosten, die diesem durch 
die Wahrnehmung der in Artikel 3 genannten Auf
gaben unter Beachtung der Grundsätze der Wirt
schaftlichkeit und Sparsamkeit entstehen. Dazu 
zählen auch die Kosten der Beteiligung der Aus
schüsse nach Artikel 9 Abs. 3 und Artikel 10 Abs. 2 
Satz 2 sowie die Aufwendungen, die dem Institut 
durch mit Zustimmung des Bundes vergebene Gut
achten Dritter entstanden sind. Das Nähere regelt 
eine Vereinbarung, die der Zustimmung der Län
derfinanzminister bedarf. Bis zum Inkrafttreten 
dieser Vereinbarung, längstens bis zum 31. Dezem
ber 1994, zahlt der Bund als Abschlag auf die 
Kostenerstattung in vierteljährlichen Raten jähr
lich den Betrag, den er für das Haushaltsjahr 1990 
nach Artikel 7 des Abkommens über die Errichtung 
und Finanzierung des Instituts für Bautechnik aus 
dem Jahre 1968 gezahlt hat. 

(3) Der anderweitig nicht gedeckte Finanzbe
darf für die Einrichtung und Unterhaltung des In
stituts wird zwischen den Ländern aufgeteilt. Die 
Festsetzung des hierfür notwendigen Betrages be
darf der Zustimmung von zwei Dritteln der Finanz
ministerien der Länder. 

(4) Das Anteilsverhältnis unter den Ländern 
wird zu zwei Dritteln nach dem Verhältnis ihrer 
Steuereinnahmen und zu einem Drittel nach dem 
Verhältnis ihrer Bevölkerungszahl errechnet. Als 
Steuereinnahmen gelten die im Länderfinanzaus
gleich zugrunde gelegten Steuereinnahmen der 
Länder. Die Steuereinnahmen erhöhen und ver
mindern sich um die Beträge, welche die Länder im 
Rahmen des Länderfinanzausgleichs von anderen 
Ländern erhalten oder an andere Länder abführen. 
Maßgebend sind die Steuereinnahmen und die vom 
Statistischen Bundesamt für den 30. Juni festge
stellte Bevölkerungszahl des dem Rechnungsjahr 
zwei Jahre vorhergehenden Rechnungsjahres. 

(5) Abweichend von Absa tz 4 gilt bis zur Herstel
lung eines das Beitrittsgebiet im Sinne des Artikel 3 
des Einigungsvertrages einbeziehenden Länder
finanzausgleichs folgendes: Nur der durch die 
neuen Länder und den östlichen Teil Berlins ver
ursachte Zuwendungsbedarf wird von den neuen 
Ländern und Berlin nach dem Verhältnis ihrer Be
völkerungszahl aufgebracht. 

(6) Die Beiträge der Länder werden im Laufe 
eines jeden Haushaltsjahres in vier Teilbeträgen 
zum 1. Januar, 1. April, 1. Juli und zum 1. Oktober 
nach den Ansätzen des Haushaltsplanes fällig. 
Über- und Minderzahlungen gegenüber dem sich 
nach der Jahresrechnung ergebenden Finanzbe
darf werden bei dem ersten Teilbetrag des folgen
den Haushaltsjahres ausgeglichen. 

Protokollnotiz zu Artikelll Abs. 2 

Zu den zu erstattenden Kosten zählen insbesondere 
1. Reisekosten, 

, 2. Personalkosten anteilig entsprechend dem zeitlichen 
Aufwand sowie 

3. ein entsprechender Anteil an den Gemeinkosten des 
Instituts, 

4. der Beitrag des Instituts an das Gremium der Zulas
sungsstellen (EOTA). 

Artikel 12 

Haushaltswirtschaft 

(1) Das Institut ist in seiner Haushaltswirtschaft 
selbständig, soweit in diesem Abkommen nichts 
anderes vorgesehen ist. 

(2) Die Haushaltswirtschaft richtet sich nach 
den im Land Berlin geltenden haushaltsrecht
lichen Vorschriften. Der Haushalt ist nach den 
Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlich
keit aufzustellen und auszuführen. 

(3) Die Haushalts- und Wirtschaftsführung un
terliegt der Prüfung des Rechnungshofes von Ber
lin und hinsichtlich der Kostenerstattung nach Ar
tikel 11 Abs. 2 der Prüfung des Bundesrechnungs
hofes. Die Prüfungsberichte sind der Präsidentin/ 
dem Präsidenten, den Mitgliedern des Verwal
tungsrates, den Finanzministerien der Länder und 
dem Bundesministerium der Finanzen zuzuleiten. 

. Artikel 13 

Schiedsklausel 

(1) Streitigkeiten aus diesem Abkommen wer
den durch ein Schiedsgericht entschieden. Es gilt 
der als Anlage beigefügte Schiedsvertrag. 

(2) Vor Anrufung des Schiedsgerichtes sollen 
sich bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Bund 
und Ländern zunächst die zuständigen Abteilungs
leiterinnen/ Abteilungsleiter des Bundesministe
riums für Raumordnung, Bauwesen und Städte
bau, des Bundesministeriums der Finanzen und des 
Bundesministeriums für Verkehr sowie drei Abtei
lungsleiterinnen/ Abteilungsleiter der zuständigen 
Landesministerien, die von der ARGEBAU für vier 
Jahre benannt werden, um eine einvernehmliche 
Lösung bemühen. Können sich die Abteilungsleite
rinnen/ Abteilungsleiter mehrheitlich nicht eini
gen, sollen sich die Staatssekretärinnen/Staats
sekretäre der genannten Ministerien um eine ein
vernehmliche Lösung bemühen. 
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(3) Eine von den Abteilungsleiterinnen/ Abtei
lungsleitern oder den Staatssekretärinnen/Staats
sekretären mehrheitlich getroffene Entscheidung 
gilt als verbindliche Auslegung dieses Abkommens. 

Artikel 14 

Vertragsdauer 

(1) Dieses Abkommen gilt für unbestimmte Zeit. 
Es kann von jedem Beteiligten durch schriftliche 
Erklärung gegenüber der Senatsverwaltung für 
Bau- und Wohnungswesen des Landes Berlin unter 
gleichzeitiger Benachrichtigung der übrigen Betei
ligten zum Schluß des Kalenderjahres mit einer 
Frist von einem Jahr gekündigt werden, erstmals 
zum 31. Dezember 1994. 

(2) Der kündigende Beteiligte bleibt verpflich
tet, zu dem Finanzbedarf des Instituts so lange und 
insoweit beizutragen, als der Finanzbedarf infolge 
seiner Beteiligung erforderlich geworden ist. Eine 
Auseinandersetzung über das dem Institut die
nende Verm.ögen findet nicht statt. 

(3) Ist das Abkommen von mehr als zwei Dritteln 
der Beteiligten gekündigt worden, so ist das Insti
tut aufzulösen. Die Senatsverwaltung für Bau- und 
Wohnungswesen führt die Abwicklung durch. Die 
Beteiligten sind verpflichtet, dem Land Berlin alle 
durch die Abwicklung entstehenden Kosten antei
lig zu erstatten, soweit das Vermögen des Instituts 
zur Abdeckung nicht ausreicht. Nach der Abwick
lung verbleibendes Vermögen wird anteilig unter 
den Beteiligten aufgeteilt, soweit nicht etwas ande
res vereinbart wird. Maßgebend für die Errech
nung der Anteile ist das Verhältnis der Finanzie
rungsbeträge nach Artikelll im Durchschnitt der 
letzten fünf Jahre vor dem Ende des Abkommens. 

Artikel 15 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Abkommen tritt am 1. Januar des Jah
res in Kraft, das dem Jahr folgt, in dem die letzte 
der von den Beteiligten ausgefertigten Vertrags
urkunden der Senatsverwaltung für Bau- und Woh
nungswesen des Landes Berlin zugeht. 

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Abkommens 
tritt das Abkommen über die Errichtung und Fi
nanzierung des Instituts für Bautechnik aus dem 
Jahre 1968, ausgenommen dessen Artikel 2, außer 
Kraft. Artikel 2 des Abkommens von 1968 gilt ne
ben Artikel 2 dieses Abkommens bis zu dem Zeit
punkt, in dem alle Länder ihre Bauordnung der 
Bauproduktenrichtlinie angepaßt haben. 

Protokollnotiz zu Artikel 15 Abs. 1 

Die Beteiligten stimmen darüber überein , daß bereits mit 
Inkrafttreten des Bauproduktengesetzes nach den Be
stimmungen der Artikel 2 Abs. 4 Nr. 2, Artikel 3, 4 und 5 
Abs.4, Artikel 9 Abs.3, Artikel 10 Abs.2 Satz 2 und ab 
dem 1. Januar 1993 nach Artikel 11 Abs. 1 und 2 verfahren 
wird. 
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Für die Bundesrepublik Deutschland 

das Bundesministerium für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau 

Dr. 1. S c h w a e t zer 

Für das Land Baden-Württemberg 

Stellv. Ministerpräsident und Wirtschaftsminister 

Dr. Dieter Spöri 

Für den Freistaat Bayern 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Max Streibl 

Für das Land Berlin 

Senator für Bau- und Wohnungswesen 

Wolfgang Na gel 

Für das Land Brandenburg 

Der Ministerpräsident 

Dr. Manfred Stolpe 

Für die Freie Hansestadt Bremen 

Der Senator für das Bauwesen 

E . Lemke- S ch ul te, Senatorin 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg 

Für den Senat 

Wagner 

Für das Land Hessen 

Hessisches Ministerium für Landesentwicklung, 
Wohnen, Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz 

Jordan 

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern 

Für den Ministerpräsidenten 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

Der Innenminister 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

Lothar Kupfer 

Für das Land Niedersachsen 

Für den Niedersächsischen Ministerpräsidenten 

Niedersächsisches Sozialministerium 

Hiller 

Für das Land Nordrhein-Westfalen 

Namens des Ministerpräsidenten 

Die Ministerin für Bauen und Wohnen 

Brusis 

Für das Land Rheinland-Pfalz 

Der Minister der Finanzen 

Edgar Meister 

Für das Saarland 

Der Minister für Umwelt 

Jo Leinen 

Für den Freistaat Sachsen 

Sächsisches Staatsministerium des Innern 

Eggert 

Für das Land Sachsen-Anhalt 

Für den Ministerpräsidenten 
des Landes Sachsen-Anhalt 

Der Minister für Umwelt und Naturschutz 
des Landes Sachsen-Anhalt 

Rauls 

Für das Land Schleswig-Holstein 

Für den Ministerpräsidenten 
des Landes Schleswig-Holstein 

Der Innenminister des Landes Schleswig-Holstein 

Dr. Hans Peter B u 11 

Für das Land Thüringen 

Thüringer Innenministerium 

Schuster 
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Anlage 

zu Artikel 13 des Abkommens 
über das Deutsche Institut für Bautechnik 

Schiedsvertrag 
über die Regelung von Streitigkeiten 

aus dem Abkommen über das 
Deutsche Institut für Bautechnik 

Die Bundesrepublik Deutschland 

und 

das Land Baden-Württemberg 

der Freistaat Bayern 

das Land Berlin 

das Land Brandenburg 

die Freie Hansestadt Bremen 

die Freie und Hansestadt Hamburg 

das Land Hessen 

das Land Mecklenburg-Vorpommern 

das Land Niedersachsen 

das Land Nordrhein-Westfalen 

das Land Rheinland-Pfalz 

das Saarland 

der Freistaat Sachsen 

das Land Sachsen-Anhalt 

das Land Schleswig-Holstein 

das Land Thüringen 

schließen folgenden Schiedsvertrag: 

Artikel I 

Alle sich aus dem Abkommen über das Deutsche 
Institut für Bautechnik ergebenden Rechtsstreitig
keiten werden der Entscheidung eines Schiedsge
richts unterworfen. 

Auf das Verfahren finden die Vorschriften des 
10. Buches der Zivilprozeßordnung Anwendung: 

Artikel II 

Das Schiedsgericht besteht aus der Präsidentin/ 
dem Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts 
Berlin als Vorsitzende/Vorsitzendem und aus zwei 
Mitgliedern des Verwaltungsrates des Deutschen 
Instituts für Bautechnik, die von den streitenden 
Beteiligten gemeinsam benannt werden, ihnen je
doch nicht angehören dürfen. Für den Fall, daß we
gen der Streitlage eine solche Benennung nicht 
möglich ist, bestimmt die Vorsitzende/der Vorsit
zende zwei Mitglieder aus dem Kreis der ehrenamt
lichen Mitglieder des Oberverwaltungsgerichts. 
Ihre/seine Bestimmung ist endgültig. 

Lehnt die Präsidentin/der Präsident des Ober
verwaltungs gerichts Berlin die Übernahme des 
Vorsitzes ab, bestimmt die Präsidentin/der Präsi
dent des Bundesverwaltungsgerichts die Vorsit
zende/den Vorsitzenden. 
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26- 5- 1- A 

Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung zur Ausführung 
des Asylverfahrensgesetzes 

Vom 4. Januar 1993 

11 

Auf Grund von § 14 Abs. 1 Satz 4 und § 50 Abs. 7 
Satz 2 des Asylverfahrensgesetzes (AsylVfG) in der 
Fassung des Art. 5 des Gesetzes zur Neuregelung 
des Asylverfahrens vom 26 . Juni 1992 (BGBI I 
S. 1126, 1144) in Verbindung mit § 6 Satz 3 Nr. 1 der 
Verordnung zur Ausführung des Asylverfahrensge
setzes vom 19. Dezember 1989 (GVBl S . 721) , zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 5. Oktober 1992 
(GVBl S . 523) , erläßt das Bayerische Staatsministe
rium für Arbeit , Familie und Sozialordnung fol
gende Verordnung: 

2. § 3 Abs.l Nr. 4 erhält folgende Fassung: 

§ 1 

Die Verordnung zur Ausführung des Asylverfah
rensgesetzes (AVAsylVfG) vom 19. Dezember 1989 
(GVBl S . 721, BayRS 26-5-1-A), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 5. Oktober 1992 (GVBl 
S . 523) , wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

,, (1) Die Personen im Sinn von § 1 werden 
nach folgendem Schlüssel auf die Regierungs
bezirke verteilt: 

Ob erb ayern 33,5v. H . 
Niederbayern 9,6 v. H. 
Oberpfalz 9,Ov.H. 
Oberfranken 8,9v.H. 
Mi ttelfranken 14,0 v.H. 
Unterfranken 11,3 v. H. 
Schwaben 13,7 v.H.". 

,, 4 . Regierungsbezirk Oberfranken 

Kreisfreie Stadt Bamberg 
Kreisfreie Stadt Coburg 
Kreisfreie Stadt Hof 
Landratsamt Bamberg 
Landratsamt Bayreuth 
Landratsamt Coburg 
Landratsamt Forchheim 
Landratsamt Hof 
Landratsamt Kronach 
Landratsamt Kulmbach 
Landratsamt Lichtenfels 
Landratsamt Wunsiedel 

i . Fichtelgebirge 

§ 2 

8,Ov. H . 
4,3 v.H . 
5,9 v.H. 

12,5 v. H. 
10 ,0 v. H. 
8,4v. H . 

10,2 v. H . 
10,6 v. H . 
7,4 v.H. 
7,4 v. H. 
6,6 v.H. 

8,7 v. H .". 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. No
vember 1992 in Kraft. 

München, den 4. Januar 19~3 

Bayerisches Staatsministerium 
für Arbeit, Familie und Sozialordnung 

Dr. Gebhard GI ü c k, Staatsminister 
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